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Preisanordnung Nr. 1261/1*.
— Aufstellung und Prüfung von Kalkulationen zum 

Zwecke der Preisbildung für Erzeugnisse und 
Leistungen der volkseigenen Betriebe

des Maschinenbaues —
Vom 1. Dezember 1960

§ 1
(1) Alle volkseigenen Betriebe, die dem Bereich Ma

schinenbau der Staatlichen Plankommission unter
stehen, haben die Bestimmungen dieser Preisanordnung 
anzuwenden.

(2) Alle anderen volkseigenen Betriebe, die Erzeug- 
'' nisse herstcllen. für die gemäß Anordnung Nr. 1 vom

13. Juli 1959 über die Zuständigkeit der staatlichen 
Organe für die Erteilung von Preisbewilligungen 
(GBl. I S. 627) und deren Ergänzungen die nachfol
gend aufgeführten Zentralreferate des Büros der Re
gierungskommission für Preise (nachstehend Zentral
referat genannt) zuständig sind, oder Lohn- und Repa
raturarbeiten an diesen Erzeugnissen oder deren Mon
tagen durchführen, haben zur Ermittlung der Preise 
für diese Erzeugnisse und Leistungen die Bestimmun
gen dieser Preisanordnung anzuwenden. Die zuständi
gen Zentral ref era te sind:

a) Zentralreferat Maschinen- und Fahrzeugbau,
b) Zentralreferat Elektrotechnik,
c) Zentralreferat Metallwaren, Feinmechanik — 

Optik,
•  •

d) Zentral refer at Grundstoffe, soweit es Erzeug
nisse des Waren bereich es 3 bzw. des Waren
zweiges 287 betrifft

* * PAO Nr; 1261 (Sonderdruck Nr, P 742 des Gesetzblattes)

(3) Volkseigene Betriebe des Maschinenbaues, die 
nicht unter Abs. 1 fallen, können, soweit Abs. 7 nicht 
anzuwenden ist, für branchenfremde Fertigungen oder 
Leistungen die Ermächtigung erhalten, die Bestim
mungen dieser Preisanordnung anzuwenden. Die Er
mächtigung erteilt das zuständige Zentralreferat.

(4) Die durch preisrechtliche Bestimmungen festge
setzten Preise bleiben von den Bestimmungen dieser 
Preisanordnung unberührt.

(5) Soweit zur Ermittlung der Preise Kalkulations
vorschriften in Form von Preisanordnungen bestehen,' 
wie z. B. für Lohn- und Reparaturarbeiten, Freiform- 
und Gesenkschmiedestücke und Montageleistungen, 
sind diese Preisanordnungen anzuwenden.

(6) Die Bestimmungen dieser Preisanordnung sind 
für Kraftfahrzeugreparaturen und Gießereierzeugnisse 
nicht anzuwenden.

(7) Soweit von Betrieben gemäß den Absätzen 1 und 2 
Erzeugnisse hergestellt bzw. Leistungen durchgeführt 
werden, die nicht unter die im Abs. 2 genannten Wa
rengruppen fallen, gelten die hierfür erlassenen Preis
anordnungen. Das gilt beispielsweise für Bauhaupt- 
und -nebenleistungen bezüglich der Preisanordnung 
Nr. 561 vom 15. Dezember 1955 — Anordnung über die 
Preisbildung für Bauhauptleistungen der volkseigenen 
Bauindustrie — <GB1. I S. 997) und der Preisverord
nung Nr. 269 vom 14. Oktober 1952 — Verordnung 
über die Preisbildung für Bauleistungen der volks-

• eigenen Bauindustrie und der ihr gleichgestellten Be- 
? triebe — (GBl. S. 1083) sowie deren Erste Durchfüh- 
i rungsbestimmung vom 21. Januar 1953 (GBl. S. 264).


